Ausschreibung

Vorbemerkungen Glaserarbeiten (Holz-Alu Fenster) 

Zusätzliche Technische Vorschriften

Allgemeine Hinweise

Ergänzend zur VOB und zu den allgemeinen Vertragsbedingungen gelten die nachstehenden Ausführungen einschl. der angeführten Normen. Die Einheitspreise verstehen sich für die Lieferung und Verarbeitung aller notwendigen Materialien einschl.

Transport, Montage, Transporteinrichtungen und der Kosten der Löhne, Gerüste, Arbeits- und Schutzgerüste, Vorbehandlung, Verglasung, Diebstahlsichere Lagerung, Verschnitt und Mehraufwendungen bei zeitlich getrennten Arbeitsgängen Zeichnungen. Die im LV beigefügte Fensterübersicht dient der Darstellung der Fensteraufteilung und der Öffnungsarten. Die zu verschiedenen Positionen beigefügten Detailskizzen dienen als Anhalt für die Kalkulation und stellen eine mögliche Lösung dar. Andere Lösungen können in Abstimmung mit der ausschreibenden Stelle bzw. der Bauleitung angenommen werden, wenn sie die Anforderungen erfüllen.

Fertigungsunterlagen

Zeichnungen zu wesentlichen Details der Fensterkonstruktion und der Anschlüsse zum Baukörper sind im Auftragsfalle rechtzeitig vorzulegen.

GLASERARBEITEN                          Datum:.....................

Gebäude............................................................................

Name.................................................................................

PLZ-Ort..............................................................................

Anforderungen an die Konstruktion

2.1 Statische Anforderungen

Die Fensterkonstruktion, einschließlich der Verbindungselemente, muß alle planmäßig auf sie einwirkenden Kräfte aufnehmen und an die Tragwerke des Baukörpers abgeben können.

Unter den angenommenen Beanspruchungen darf - sich Rahmen und Scheibenrand zwischen zwei Auflagern nicht mehr als 1/300 der Länge durchbiegen, - bei Verwendung von Mehrscheibenisolierglas die Durchbiegung des Scheibenrandes zwischen gegenüberliegenden Scheibenkanten 8mm nicht überschreiten.

Die Beanspruchungen sind anzunehmen nach

DIN  1055 Teil 4  für Windlasten,

DIN  1055 Teil 3  für Horizontallasten (Seitenkräfte)

an Verglasungen und Riegeln bis Brüstungshöhe, DIN  18 056 für Vertikallasten auf Riegel bei zu öffnenden Fenstern. Fensterflügel müssen den Anforderungen der DIN 18 055  entsprechen. Falls zusätzliche Belastungen anzusetzen sind, so sind sie in der Berechnung zu berücksichtigen.

2.2  Bauphysikalische Anforderungen

2.2.1 Schlagregendichtheit und Fugendurchlässigkeit

Die Schlagregendichtheit und Fugendurchlässigkeit müssen entsprechend den Forderungen nach DIN 18 055 gewährleistet sein. Als maximale Fugendurchlässigkeit ist ein a- Wert von 1,0 Nm3/hm mm WS b zulässig.

Bei Fenstern, die das RAL - Gütezeichen nicht besitzen, ist ein vergleichbarer Nachweis erforderlich, daß die geforderte Beanspruchungsgruppe erreicht wird.

2.2.2 Wärme- und Feuchtigkeitsschutz

Für die Anforderungen an den Wärmeschutz gelten die Wärmeschutzverordnungen und DIN 4108 "Wärmeschutz im Hochbau".

Nicht für transparente Füllungen (Paneele) in Fenstern und Fensterwänden gelten die Anforderungen nach DIN 4108 an leichte Außenwände. Die Einwirkung von Schlagregen und Tauwasser ist so zu begrenzen, daß Schäden (z.B. unzulässige Minderung des Wärmeschutzes) vermieden werden.

2.2.3 Schallschutz

Für den Schallschutz gilt DIN 4109 "Schallschutz imHochbau", die Ergänzenden Bestimmungen zu DIN 4109 und die VDI-Richtlinie 2719 "Schalldämmung von Fenstern".

Die Anschlüsse zwischen Fenster und Baukörper sind unter Beachtung der Anforderungen an die Schalldämmung der Fenster auszubilden.

Bei Blechflächen (z.B. vorgehängte Bleche und Fensterbänke) ist DIN 18 360 (Ziff. 3.1.22)

zu beachten.

3.  Werkstoff

3.1 Holz

3.2 Holzart und Holzqualität

Für die Qualität des Holzes gilt DIN 68 360 - Holz für Tischlerarbeiten - für deckend zu streichende Fenster - für nicht deckend zu streichende Fenster. Die Fenster sind aus geradfasrigem Holz mit einer Jahrringbreite bis ca. 3 mm herzustellen.

Feuchtigkeitsgehalt des Holzes. Der Streubereich des Feuchtigkeitsgehaltes des Holzes darf nicht größer sein als 2%. Der maximale Feuchtigkeitsgehalt der Einzelteile darf dabei 15% nicht übersteigen. Die Messung des Feuchtigkeitsgehaltes ist vor Beginn der formgebenden

Bearbeitung durchzuführen und nachzuweisen.

3.3

Dichtprofile müssen mit den angrenzenden Stoffen  (auch mit Anstrichen) verträglich sein. Nichtzellige Elastomer- Dichtprofile müssen DIN 7863 entsprechen. Für andere Werkstoffe ist die Eignung ebenfalls nachzuweisen.

Der Einbau von Dichtungsprofilen muß bei allen Fenstern und Türen erfolgen. Die eingebaute zusätzliche Dichtung muß außerhalb der Bewitterungszone sein. Sie muß rundumlaufend sein und in einer Ebene liegen. Die Profile müssen auswechselbar und in den Ecken dicht sein. Dichtungsprofile müssen nicht härtend sein, sie müssen ihre

elastischen Eigenschaften im vorkommenden Temperaturbereich beinhalten. Die Shorehärte müssen mit geringen Toleranzen gleich bleiben. Die Dichtungsprofile müssen, soweit sie atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt sind, hiergegen beständig sein.

3.4 Bauabdichtungsfolien

Bauabdichtungsfolien müssen in ihrer Eigenschaft dem Verwendungszweck und DIN 4122 entsprechen. Sie dürfen keine aggressiven Bestandteile beinhalten und müssen

mit angrenzenden Baustoffen (auch mit Anstrichen) verträglich sein. Dichtfolien müssen alterungsbeständig und - soweit sie direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind - gegen

diese beständig sein.

3.5 Oberflächenschutz

Als Holzschutzmittel sind nur solche Mittel anzuwenden, welche im Holzschutzmittelverzeichnis des Instituts für Bautechnik geführt sind und deren Anstrichverträglichkeit nachgewiesen ist.

Das Anstrichsystem ist nach der Tabelle "Anstrichgruppen für Holz in der Außenverwendunng" auszuwählen.

Das Anstichmaterial muß DIN 18 363 und den "Technischen Richtlinien für Fensteranstriche" entsprechen.

3.6 Klebstoffe

Für die Verleimung der Holzteile sind Klebstoffe entsprechend der geforderten Beanspruchungsgruppe nach DIN 68 602 einzusetzen. Alle Vorschriften des Herstellers sind einzuhalten. Andere Klebstoffe dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn ihre Eignung für den Fensterbau von einem neutralen Institut bestätigt wurde.)

Vorübergehender Oberflächenschutz .....................

Glas  .....................

Dichtstoffe .....................

elastische Dichtstoffe im Farbton  .....................

Zusammenstellung der Beanspruchungen und Anforderungen

Windbelastung nach DIN 1055 Teil 4, ..............kN/m2

Horizontallast nach DIN 1055 Teil 3,

angreifend in Brüstungshöhe bzw.

..........................................................................kN/m2

Zusatzlasten mit    ............................................

wirkend in

..........................................................................

Fugendurchlässigkeit und Schlagregendichtigkeit nach

DIN

18 055    BG ...............

4.  Ausführung

4.1 Ausführungs- und Gütebestimmungen:

a) Empfehlungen für das Herstellen von Holzfenstern vom Institut für Fenstertechnik e.V. Rosenheim, neuester Stand.

b) Die Beurteilung der Verarbeitung erfolgt nach RAL RG 424/1 Holzfenster - Gütesicherung der Gütegemeinschaft Holzfenster e.V., Frankfurt.

c) Schlagregensicherheit und Fugendurchlässigkeit. Die Schlagregensicherheit und Fugendurchlässigkeit muß entsprechend der Forderung nach DIN 18 055 Teil 2 gewährleistet sein.

4.2 Profilausbildung

Die Profilausbildung ist in Anlehnung an DIN 68 121 "Holzfensterprofile" und DIN 18 361 "Verglasunsarbeiten" vorzunehmen. Die Bestimmung der Querschnitte muß nach der Tabelle

zur Ermittlung von Querschnitten für Holzfenster vorgenommen werden. Die Tabelle wird vom Institut für Fenstertechnik e.V. herausgegeben. Alle Profile sind so zu gestalten, daß das anfallende

Wasser abgeleitet wird. Die Kanten der Profile sind mit  einem Radius von min. ca. 2 mm zu runden.

4.3 Wasserableitung

Die Entwässerungsöffnung zur Außenseite sollen einen Mindestquerschnitt von 5 x 20 mm haben. Der Abstand der Öffnungen untereinander soll bei diesem Mindestquerschnitt nicht mehr als 30 cm

betragen. Die Ausnehmung im Blendrahmen ist so vorzunehmen, dass der Abstand der Unterkante der Tropfnase bis zur Wasserablauffläche des Blendrahmens mindesten 10 mm beträgt. Der seitliche Anschluß zum Blendrahmen ist so zu dichten, daß ein Eindringen von Wasser verhindert wird.

4.4 Falzdichtungen

Die Falzdichtungen zwischen Flügel und Blendrahmen sind mindestens an der Beanspruchungsgruppe B nach DIN 18 055 vorzunehmen. Die Dichtung ist im Flügel oder im im Blendrahmen rundumlaufend in einer Ebene einzubauen. Die Dichtungsprofile müssen auswechselbar und in den Ecken dicht sein.

4.5 Beschläge

Die für die Beschläge verwendeten Werkstoffe sollen den zu erwartenden Belastungen entsprechend ausgebildet und gegen Korrosion geschützt sein. Die Möglichkeit zur Wartung und Instandhaltung muß gegeben sein. Beschläge je nach Erfordernis und Richtlinien des Herstellers. Sichtbare Beschlagsteile, oberflächenvergütet (verzinkt). Bedienungshebel und Oliven Leichtmetall, neusilberfarbig eloxiert. Befestigungsmittel nicht rostend, soweit sichtbar verchromt. Regenschutzschienen in Aluminium.

4.5.1 Drehkippbeschläge

Die Ausstellschere muß sicher verhindern, daß der Fensterflügel bei einer Fehlbedienung absackt (z.B. Verwendung einer Dreipunktscheere). Erfüllt die Ausstellschere des Drehkippbeschlages diese Forderung nicht, ist eine Fehlbedienungssicherung einzubauen.  Das Ecklager muß den Flügel bei jeder Bedienungsstellung sicher führen. Diese Führung muß auch erhalten bleiben, wenn der Drehkippflügel durch eine Windböe plötzlich aufgestoßen wird und dabei hochspringt.

4.5.2 Beschläge für Oberlichter

Bei Oberlichtern sollen als zusätzliche Sicherung Scheren eingebaut werden, um evtl. Schäden infolge unsachgemäßer Einhegung der Öffnerschere zu verhindern.

4.6 Rahmenverbindung

Die Rahmenverbindungen sind auf Gehrung mit der Hoffmannschwalbe und 2 Dübel 8 x 40 mm auszuführen

4.7 Verglasung

4.7.1 Glasdicken

Die Glasdicken sind unter Berücksichtigung der Windbelastung (Abschnitt 2.1) nach den Vorschriften der Gläserhersteller zu ermitteln. Falls zusätzliche Belastungen anzusetzen sind oder der Einbau von Sondergläsern geplant ist, wird in den einzelnen Positionen darauf hingewiesen. Angaben für Mindestglasdicken siehe außerdem DIN 18056.

4.7.2 Glaseinbau

Die Verglasung erfolgt frühestens nach dem ersten Anstrich. Bei Verglasung mit Glashalteleisten sind diese auf der Innenseite des Fensters anzubringen. Die Verglasung ist entsprechend der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen zur Verglasung von Fenstern, herausgegeben vom Institut für Fenstertechnik e.V. Rosenheim, nach der entsprechenden Beanspruchungsgruppe und der DIN 18361 auszuführen.

Die Glashalteleisten sind mit Schrauben oder Nägel im Abstand von 25 - 30 cm zu befestigen.

Nagel und Schraublöcher sind sorgfältig auszukitten.

Verglasungen mit dichtstofffreiem Falzgrund müssen Öffnungen zum Feuchtigkeitsausgleich haben und mit den Angaben der Systembeschreibung übereinstimmen sowie den Vorschriften des Isolierglasherstellers für den Anwendungsfall entsprechen.

Die Abdichtung der Paneele erfolgt sinngemäß.

4.8 Oberflächenschutz

4.8.1 Holzschutz

Die Holzschutzbehandlung hat, soweit es die Größe der Fensterelemente zuläßt, im Tauch- oder Flutverfahren, ansonsten durch Anstrich, zu erfolgen. Dies gilt auch für das Leistenmaterial.

Bei dem eingesetzten Holzschutzmittel muß die Wirksamkeit gegen Insekten und holzzerstörende Pilze (P, iv., W) nach DIN 68800 gewährleistet sein. Bei bläueempfindlichen Hölzern ist der Bläueschutz ebenfalls allseitig - auch beim Leistenmaterial - auszuführen. In jedem Fall ist für den Bläueschutz der Nachweis der spezifischen Bläuewidrigkeit nach der verschärften Hann.- Mündener

Streifenmethode zu erbringen. Die Anstrichverträglichkeit des Holzschutzmittels muß vom Holzschutzmittelhersteller nachgewiesen sein.

4.8.2 Anstrich

Der Anstrich ist nach der Holzschutzbehandlung in Anlehnung an die "Technischen Richtlinien für

Fensteranstriche" und die Richtlinien der Anstrichmittelhersteller, herausgegeben vom

Hauptverband des deutschen Malerhandwerks, auszuführen. Wetterschutzschienen, Beschläge und sonstige Metallteile sind frühestens nach dem ersten Anstrich anzubringen. Die Anlieferung des

Fensters an der Baustelle hat erst nach dem ersten Anstrich zu erfolgen.

5. Werkstoff

5.1 Aluminium

Für die Anforderung an Strangpressprofilen gelten DIN 17615 und DIN 1748.

Bei Blechen und Bändern gilt DIN 1745.

5.2 Sonstige Metalle

5.2.1 Stahl

Alle Stahlteile der Unterkonstruktion, die nach dem Einbau nicht mehr zugänglich sind, sind zu verzinken. Bauteile aus Stahl sind an Flächen, die nach dem Einbau zugänglich bleiben, entsprechend DIN 18360 gegen Korrosion zu schützen.

5.2.2 Zusammenbau unterschiedlicher Metalle

Bei dem Zusammenbau unterschiedlicher Metalle muß sichergestellt sein, daß keine Kontaktkorrosion auftritt.

5.4 Dichtstoffe

Dichtstoffe müssen in ihren Eigenschaften dem Verwen dungszweck entsprechen (DIN 18361 und DIN 18540). Die dürfen nach DIN 52460 keine aggressiven Bestandteile beinhalten und müssen mit angrenzenden Stoffen (auch mit Anstrichen) verträglich sein. Weiter müssen Dichtstoffe alterungsbeständig und - soweit die direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind gegen diese beständig sein.

5.6 Oberflächenschutz

5.6.1 Schutzlacke

Schutzlacke und Klebefolien für vorübergehenden Oberflächenschutz müssen mit angrenzenden Baustoffen verträglich sein.

5.6.2 Farbbeschichtungen

Bei Farbbeschichtungen sind die Gütevorschriften (z.Zt. Entwurf der Gütegemeinschaft Stückbeschichtete Bauelemente e.V., Marienplatz 4, 90402 Nürnberg) zu beachten.

5.6.3 Anodische Oxydation

Für die anodische Oxydation gilt DIN 17611. Die Güterichtlinien für anodisch erzeugte Oxidschichten auf Aluminium (EURAS/EWAA), herausgegeben von der Gütegemeinschaft anodisiertes Aluminium e.V., Marienplatz 4, 90402 Nürnberg, sind zu beachten. Farbabweichungen sind durch Farbmuster abzugrenzen.

6. Ausführung

6.1 Profilausbildung

Mindestwandstärke 1,5 mm

6.2

Wasserableitung muß nicht verdeckt liegend sein Ablauföffnungen zur Sichtfläche sind zugelassen.

6.3 Rahmenverbindungen

Die Herstellung von Eck-, Stoß- und Winkelverbindungen (Kleben, Schrauben oder sonstiges) hat nach den einschlägig gültigen Vorschriften zu erfolgen. Die Verbindungen müssen eine ausreichende Festigkeit, Steifigkeit und Dichtheit aufweisen, damit eine einwandfreie Funktion sichergestellt ist.

7. Einbau

7.1 Befestigung

Der Einbau der Fenster ist nach den vorgegebenen Konstruktionsdetails vorzunehmen. Es ist darauf zu achten, daß die Verankerungen

1. 
die Kräfte aus Fenstern und Fensterwänden einwandfrei auf das Bauwerk    übertragen,

2. 
die Bewegungen, sowohl aus der Wärmedehnung der Fenster und Fensterwände als auch aus Formänderungen am Bauwerk, aufnehmen können.

Für die Verankerung von Fensterwänden gilt DIN 18 056 "Fensterwände; Bemessung und Ausführung", Abschnitt 5.5 Danach ist der Abstand der Befestigungselemente untereinander mit max. 80 cm einzusetzen.

7.2

Abdichtung zum Baukörper

Die Anschlüsse zum Baukörper müssen den Bauphysikalische Anforderungen gerecht werden, d.h.

Anforderungen aus Wärmeschutz, Feuchtigkeitsschutz, Schallschutz und Fugenbewegung sind zu beachten.

Das Anschlußsystem ist nach der Tabelle "Anschluß der Fenster zum Baukörper" zu wählen. Die Empfehlung des Instituts für Fensterrtechnik e.V. sind zu beachten.

Dichtstoffe müssen anstrichverträglich sein.

Dichtstoffe sind gemäß den Anforderungen zu wählen (DIN 18 361 und DIN 18 540) und nach den Vorschriften der Herstellerfirmen zu verarbeiten.

Bei der Abdichtung von Anschlußfugen mit elastischen Dichtstoffen sind DIN 18 540 und die Vorschrift der Hersteller zu beachten. Bei der Festlegung der Fugenbreite ist die zulässige Gesamtverformung zu beachten. Bei Abdichtung der Fenster und Fensterelemente zum Baukörper mit Bauabdichtungsfolien ist DIN 4122 zu beachten. Wird die Bauabdichtungsfolie verklebt, so müssen die Klebeflächen frei von Verunreinigungen und Fremdstoffen sein. Verunreinigungen, Fremdstoffe und Lufteinschlüsse müssen an den Klebeflächen vermieden werden. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

Die Montagerichtlinien der RAL-Gütegemeinschaft Fenster für gütegesicherte Fenster sind zu beachten.

Aufmaß und Abrechnung

Die Normalbeschläge sind im Einheitspreis der Fenster, die nach Stück und Rohbaulichtmaß (Abkürzung i.L.roh) angerechnet werden, mit einzukalkulieren, ebenso die Abdichtung zum Bauwerk, die zuvor beschriebene Vorbehandlung an Türen und Fenstern, die Verglasungen je nach Erfordernis und Forderung und die zusätzlichen Dichtungen. Leisten und Beistöße werden nach Querschnitt und Länge einschl. Vorbehandlung vergütet. Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen und Nebenleistungen, die sich bei den Pos. zwangsläufig ergeben, sind einzukalkulieren, auch wenn sie im LVZ nicht ausdrücklich erwähnt sind.

Alle Fenster mit Gummifalzdichtungen z.B. Dätwyler ringsumlaufend und an den Ecken verklebt.

Einschließlich sämtlicher Beschlag- und Zubehörteile wie Regenschutzschienen, Schließplatten, Griffoliven etc.; verdeckt liegende Einhand -Dreh- bzw. Drehkippbeschläge sind entsprechend der Übersichtzeichnung bei den jeweiligen Positionen einzukalkulieren und nach Herstellervorschrift einzubauen.

Beschläge, angebotenes Fabrikat: .......................................

Die vorgenannten Bestimmungen gelten für  Holzalufenster

Angaben zum Objekt

Soweit für einzelne Positionen andere oder zusätzliche

Beanspruchungen und Anforderungen anzusetzen sind, sind diese in der Beschreibung der Positionen angegeben.

26.1.

Gefordert ist eine Schlagregensicherheit nach Beanspruchungsgruppe (DIN 18 055).

A = Gebäudehöhe bis 8 m (Normalfall)

B = Gebäudehöhe von 8 bis 20 m (im Normalfall mit einer windanfälligen  Fassade bis 8 m)

C = Gebäudehöhe von 20 bis 100 m (im Normalfall mit einer windanfälligen  Fassade von 8 bis 20 m)

2.

Die Abdichtung zwischen Rahmen und Glas ist entsprechend der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen zur Verglasung von Fenstern nach der festgelegten Beanspruchungsgruppe

und nach den Richtlinien der  Dichtungsmittelhersteller auszuführen. Die Daten hierzu ergeben sich aus den jeweiligen Pos. und der Gebäudehöhe: ca.           m

3. Erschütterung:

......  a) ruhige Wohnlage

......  b) normale Verkehrbelastung

......  c) starke Verkehrsbelastung

......  d) Belastung durch Flugverkehr, starker LKW- Verkehr und dergleichen

4. Holzart:

......  a) Fichte keilgezinkt

......  b) Kiefer / Furnier ummantelt

......  c) Kiefer / Papier  ummantelt (für RAL – Anstrich)

Die Vor- und Weiterbehandlung der Holzalufenster ist mit 2 Anstrichsysteme

1. Grundierung mit Schutzbehandlung

2. farbloses Lackiersystem oder deckend seidenglänzend innen

Dichtungsprofile dürfen erst nach guter Trocknung des Schlußanstrichs eingebaut werden.

(Zeitlich getrennter Arbeitsgang, siehe Ziffer 1).

-  Holzqualität nach DIN 68 360, Teil 1

5. Anstrichsystem:

.......  1. deckendes Lackiersystem

.......  2. lasierende Schutzbehandlung außen, lasierendes Lackiersystem innen.

Lasur im Farbton ..................

Leistungsumfang bis einschl.

.......  1. Zwischenanstrich

.......  2. bis einschl. Endanstrich

6. Wärmeschutz der Fenster (K-Wert)

Einfachfenster und Türen mit Wärmeschutzverglasung K-Wert: 1,3 W/m2 K

7. Schallschutz der Fenster nach    ................dB DIN 4109 bzw. Schallschutzklasse nach VDI-Ri. 2719

8. Sommerlicher Wärmeschutz durch:  Sondergläser .............................

     bauliche Maßnahmen: Sonnenschutz (Jalousien/Markisoletten)

b) Aluminium

Oberflächenbehandlung

A)  Anodische Oxydation

1) Farbton        .....................

2) Verfahren     .....................

B)  Farbbeschichtung

1) Verfahren ...........................................

2) Beschichtungsmaterial   .....................

3) Farbton................................................

C)  Vorübergehender Oberflächenschutz.................

Glas                          ....................

Dichtstoffe                 ....................

elast. Dichtstoffe im Farbton  .................

Zusammenstellung der Beanspruchungen und Anforderungen

Windbelastung nach DIN 1055 Teil 4,  ..............kN/m2

Horizontallast nach DIN 1055 Teil 3, angreifend in Brüstungshöhe bzw.

................................      ..............kN/m2

Zusatzlasten mit   ......................

wirkend in             ......................

Fugendurchlässigkeit und Schlagregendichtigkeit nach DIN 18 055

BG .............................................

Konstruktionsdetails

- Flächenversetzte Konstruktion

- Kein direkter Kontakt der Aluminiumprofile mit dem Holz

- Befestigung der Aluminiumrahmen mit Klipshaltern

- Gehrungsecken müssen gesickt oder verschraubt werden

- Holzstärke mind. 58 mm

